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Bedingungen für die Förderung von Wirtschaftsgütern bei fehlender Identität von 
Investor und Nutzer 
 
 
Die Förderung von Wirtschaftsgütern, die im 
Rahmen einer entgeltlichen Nutzungs-
vereinbarung zwischen Investor und Nutzer 
von diesen genutzt werden, ist unter folgen-
den Bedingungen zulässig:  
 
1. Förderfähig sind nur die in der Steuer-

bilanz des gewerblichen Vermieters bzw. 
Verpächters aktivierten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten des zur Nutzung 
überlassenen Objekts. 

 
2. Die Nutzungsvereinbarung muss vor-

sehen, dass der Zuschuss in vollem 
Umfang auf das Nutzungsentgelt ange-
rechnet wird. 

 
3. Die Gewährung eines Zuschusses ist 

davon abhängig, dass der Investor und 
der Nutzer die gesamtschuldnerische 
Haftung für eine evtl. Rückzahlung des 
Zuschussbetrages übernehmen. Die 
gesamtschuldnerische Haftung des 
Investors kann entsprechend der Weiter-
gabe des Fördervorteils an den Nutzer 
reduziert werden.  

 
4. Der Antrag auf Gewährung des Zuschus-

ses ist vom Nutzer unter Zugrundelegung 
eines verbindlichen Angebots des In-
vestors auf Abschluss eines Nutzungs-

vertrages zu stellen. In diesem Vertrag 
sind anzugeben: 

 

− die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten des Objekts, 

− die Nutzungszeit,  

− das Nutzungsentgelt sowie  

− etwa vereinbarte Verlängerungsop-
tionen. 

 
5. Die Nutzung der geförderten Wirtschafts-

güter muss unmittelbar nach Herstellung 
bzw. Anschaffung der Wirtschaftsgüter 
erfolgen.  

 
Der Bewilligungsbescheid ist unter folgen-
den Bedingungen zu erteilen:  
 

− Durch eine Neukalkulation des Nutzungs-
entgelts wird der gewährte Zuschuss zur 
Absenkung der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten des Objekts unter Ver-
minderung des Nutzungsentgelts ver-
wendet.  
 

− Das geförderte Wirtschaftsgut muss für 
die Dauer der vereinbarten Nutzungs-
überlassung, mindestens jedoch drei 
Jahre in der Betriebsstätte nach 
Abschluss des Investitionsvorhabens des 
Nutzers eigenbetrieblich genutzt werden.  

 
 


